
Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen 

Erklärungen zur Namensführung in der Ehe oder zur Namensführung eines Kindes und die 

dazu ggf. erforderlichen Zustimmungserklärungen werden hier beurkundet.  

Bei Auslandsbeteiligung werden außerdem Erklärungen zur Wahl eines ausländischen 

Namensrechts beurkundet. 

 

Die Kosten betragen 21,00€ für die Beurkundung der Erklärungen. 


